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Nr. 457/2023 vom 24.04.2023 
 
Bekanntmachung gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung 
hier: Dinger Bach- Verbesserung der Durchgängigkeit   
  
Der EUV – Stadtbetrieb Castrop-Rauxel hat bei der Unteren Was-
serbehörde die Vorprüfung zur Umweltverträglichkeit beantragt. 
 
Gemäß § 5 UVPG gebe ich bekannt, dass die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung für das o. g. Vorhaben nicht erforder-
lich ist. Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Vorhaben gemäß 
§ 7 in Verbindung mit der Anlage 1 Ziffer 13.18.2 UVPG. Gemäß § 7 
UVPG hat die Behörde anhand einer standortbezogenen Vorprüfung 
des Einzelfalles festzustellen, ob für das Vorhaben eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
Bei der Beurteilung sind insbesondere die Kriterien für die Vorprü-
fung des Einzelfalls aus Anlage 2 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen (UVPG NRW) 
beurteilt worden. 
 
Meine Prüfung hat ergeben, dass auf die Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung in diesem Einzelfall verzichtet werden 
kann. 
 
Der EUV – Stadtbetrieb Castrop-Rauxel plant eine Verbesserung der 
Durchgängigkeit des Dinger Baches in Castrop-Rauxel Dingen von 
km 0,490 bis km 0,660. Auf einer Teilstrecke von rd. 45 m wird ein 
neuer Gewässerabschnitt angelegt und auf 50 m erfolgt eine Neu-
profilierung des westlichen Ufers. Da durch die Starkregenereignisse 
im Juli 2021 der Bach an einigen Stellen übergetreten ist, soll durch 
diese Baumaßnahme zudem eine erneute Übertretung verhindert 
werden. Darüber hinaus ist auch der Umbau eines bestehenden 
Rohrdurchlasses zu einem größeren und leistungsfähigeren Rah-
mendurchlass notwendig.  
 
Es sind Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen in die Planung aufge-
nommen worden, die sich auf zeitliche Einschränkungen beim Bau-
ablauf beziehen. 
 
Die Stellungnahmen der wesentlichen Träger öffentlicher Belange 
wurden bei dieser Entscheidung berücksichtigt.  
 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 
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Rechtsgrundlagen: 
UVPG - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 
24.Februar 2010 (BGBl. I S. 94) 
UVPG NRW - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Lande Nordrhein-Westfalen - UVPG NRW - vom 29. April 1992, in 
der jeweils gültigen Fassung 
 
Kreis Recklinghausen, 06.04.2023 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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